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Liepgarten (Vorberatung)
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Sachverhalt

Nach der erfolgten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung liegt nun die Ausgrenzung 
aus dem Landschaftsschutzgebiet vor. Der geforderte wasserrechtliche Fachbeitrag 
wurde erstellt und wird Bestandteil des Bebauungsplans. 

Beschlussvorschlag

1. Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen/Hinweise 
sowie die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden geprüft und deren Be-
handlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle 
beschlossen. (Anlage 1)

 

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der Be-
teiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis der Ab-
wägung zu informieren.

 

3. Der Bebauungsplan Nr. 5/2019 „Wohnen am Kirchenbruch“ der Gemeinde Liep-
garten wird in der Fassung vom Januar 2022 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen. Die Begründung wird in der vorliegenden Fassung vom Januar 
2022 gebilligt.

4. Die örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
5/2019 „Wohnen am Kirchenbruch“ der Gemeinde Liepgarten werden gemäß § 
86 Abs. 3 LBauO M-V als Satzung beschlossen.

5. Der Bebauungsplan Nr. 5/2019 „Wohnen am Kirchenbruch“ der Gemeinde Liep-
garten ist der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die 
Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Der Bebauungs-
plan ist mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereit zu halten.



 

Anlage/n
1 Anlage 1 Liepgarten-Abwägung öffentlich

2 B5Liepgarten-Satzung öffentlich

4 AFB_Wohnen_Liepgarten_31.08.20 öffentlich

5 FFH-VP_Wohnen_Liepgarten_09.10.19 öffentlich

6 WFB_Liepgarten_BP05_2019_05.01.22 öffentlich

Finanzielle Auswirkungen
ja nein

fin. Auswirkungen
im Haushalt berücksichtigt Deckung durch: Produkt Sachkonto

Liegt eine Investition vor? Folgekosten

Abstimmungsergebnis
JA NEIN ENTHALTEN BEFANGEN

______________________
Bürgermeister/in

Siegel

______________________
stellv. Bürgermeister/in
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Gemeinde Liepgarten 
Bebauungsplan Nr. 5/2019 „Wohnen am Kirchenbruch“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 

 
Beratungsstand: 

Gemeindevertretung vom ………………. 
 
Aufgestellt: 
Eggesin/Neubrandenburg, den 11.01.2022 
 

Amt „Am Stettiner Haff“     

Bau- und Ordnungs-
amt 

Stettiner Straße 1 17367 Eggesin Tel.: 039779-264-69 Fax: 039779-264-42 m.witt@eggesin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Gudrun Trautmann Architektin für Stadt-
planung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Vorpommern-Greifwald 28.08.2020  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern  05.08.2020 
27.08.2020 

 

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 31.08.2020  

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis  x 

6.  Hauptzollamt Stralsund 20.08.2020  

7.  Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH 06.08.2020  

8.  Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 24.07.2020  

9.  Straßenbauamt Neustrelitz 07.08.2020  

10.  Deutsche Bahn AG  x 

11.  Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus  x 

12.  IHK Neubrandenburg 27.08.2020  

13.  Landesamt für innere Verwaltung M-V 09.07.2020  

14.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

15.  Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 27.07.2020  

16.  E.DIS Netz GmbH 23.07.2020  

17.  Deutsche Telekom Technik GmbH  x 

18.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 24.08.2020  

19.  Bergamt Stralsund 13.08.2020  

20.  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 26.08.2020 keine Stellungnahme 

21.  REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH 13.08.2020  

22.  Deutsche Post Immobilien GmbH 14.07.2020  

23.  Landgesellschaft M-V GmbH  x 

24.  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund 16.07.2020  

25.  Landesforst M-V 20.07.2020  

26.  Handwerkskammer  x 

27.  Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ 15.07.2020  

28.  Landesamt für Straßenbau M-V  x 

29.  CEP Central European Petroleum GmbH  x 
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

30.  GASCADE Gastransport GmbH  x 

31.  50Hertz Transmission GmbH 20.07.2020  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern 19.08.2020  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Ueckermünde 22.07.2020 keine Bedenken 

2. Stadt Torgelow 28.07.2020 keine Anregungen 

3. Stadt Eggesin   

4. Gemeinde Meiersberg   

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 27.07.2020 bis zum 31.08.2020 wurde nachfolgende Stellungnahmen vorgebracht. 

1. Agrar Uecker-West GmbH 25.08.2020 

2.   
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, Aus-
führungen und die Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die fachtechnischen Hinweise des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und 
Katastrophenschutz zu den Kampfmitteln zur Kenntnis. Sie werden 
bei der Realisierung von Maßnahmen durch die Vorhabenträger und 
deren Beauftragte zu beachten sein und werden in die Begründung 
eingestellt. 
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Zur Sicherung der Löschwasserversorgung wurde von der GkU ein 
Oberflurhydrant in der Torgelower Straße an der Einmündung Kolo-
niestraße errichtet.  
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass das Straßenver-
kehrsamtes, SG Verkehrsstelle unter Hinweisen keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung hat. 
Die fachtechnischen Hinweise werden bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu 
beachten sein und werden in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt den Hinweis des Amtes für Bau, 
Natur- und Denkmalschutz, SG Bauordnung zur Kenntnis Der Be-
bauungsplan hat die öffentlich rechtliche Sicherung festgesetzt. 
 
 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt den Hinweis des SG Bauleitpla-
nung/Denkmalschutz, SB Bauleitplanung zum Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht zur Kenntnis. Dem wird gefolgt. 
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Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Feststellungen SB Denkmal-
pflege, dass die Belange des Baudenkmalschutzes durch die ge-
meindliche Planung nicht berührt werden und derzeit keine Boden-
denkmale bekannt sind, zur Kenntnis. 
 
Der fachtechnische Hinweis zu den Bodendenkmalen ist bei der Re-
alisierung von Maßnahmen durch den Vorhabenträger und seine Be-
auftragten zu beachten und war Bestandteil des Entwurfes des Be-
bauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V war am Verfahren 
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor. 
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Die Abstände der Bäume in der Koloniestraße betragen 10 bis 12 m. 
Dies entspricht der Breite einer größeren Erschließungsstraße. Die 
Linden entlang der Koloniestraße sind mit ca. 30 Jahren noch relativ 
jung und wurden gemäß erforderlichen Lichtraumprofil aufgeastet. 
Sie weisen eine Kronenbreite von etwa 8 m und einen Kronenansatz 
von etwa 5 m Hohe auf. 
Die zur Verfügung stehenden mindestens 10 m Raum zwischen den 
Bäumen werden mit Zufahrten von maximal 3 m Breite überbaut. 
Diese sind zur Erschließung des Grundstückes mit PKW vorgese-
hen. Die Nutzung durch größere Fahrzeuge wird ausgeschlossen. 
Das vorhandene und zukünftig auch für die Befahrbarkeit der Kolo-
niestraße beizubehaltende Lichtraumprofil lässt ausreichend Raum 
für die vorgesehene Nutzung durch PKW (Bild 04 AFB). Zufahrten 
sind ausschließlich mittig zwischen zwei Bäumen anzulegen. Bei 
dem anstehenden leichten Boden und der entsprechend geringen 
Frostempfindlichkeit ist ein 30 cm starker Aufbau ausreichend. Die 
Straße liegt mindestens 50 cm höher als die Grundstücke (Bild 01 
AFB). Auskofferungen sind nur im Anschlussbereich der Straße not-
wendig. Hier sind bereits durch den mindestens 50 cm starken Stra-
ßenaufbau Störungen vorhanden. Eine Durchwurzelung ist hier un-
wahrscheinlich. Vorsorglich sind beim Bau der Zufahrten Vermei-
dungs- und Schutzmaßnahmen (Handschachtung, ggf. Wurzelbe-
handlung, ggf. Einbau von Wurzelbrücken) zu ergreifen. 
Fällungen sind aufgrund ausreichender Platzverhältnisse nicht not-
wendig. Rückschnitte im Kronenbereich sind ausschließlich zur Er-
haltung des Lichtraumprofils zur Erhaltung der Befahrbarkeit der Ko-
loniestraße zulässig. 
 
 
Am 07.01.2022 wurde die 30. Änderungsverordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet „Haffküste“ vom 16.11.2021 bekanntgemacht. 
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Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für 
Hoch- und Tiefbau/Immobilienmanagement unter Hinweisen keine 
Einwände gegen die gemeindliche Planung hat. 
Die fachtechnischen Hinweise bei der Realisierung von Maßnahmen 
durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und 
werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Was-
serwirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten als untere Abfallbehörde und un-
tere Bodenschutzbehörde der gemeindlichen Planung unter Hinwei-
sen zustimmt.  
 
Zu 1. Der fachtechnische Hinweis ist bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beach-
ten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
Zu 2 und 3. In der Begründung des Entwurfes wurde auf die Abfall-
satzung des Landkreises und den Anschluss- und Benutzungszwang 
verwiesen. 
 
 
Zu 4. Im Bebauungsplan werden kein Müll- und Wertstoffcontainer-
standorte festgesetzt. 
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Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der 
unteren Immissionsschutzbehörde bei der gemeindlichen Planung 
berücksichtigt wurden. 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass die untere Was-
serbehörde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zustimmt. 
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maßnah-
men durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten 
und waren als Hinweis in die Begründung des Entwurfes eingestellt. 
Zu 2. Der wasserrechtliche Fachbeitrag wurde erstellt und der untere 
Wasserbehörde zur Kontrolle vorgelegt. 
Zu 3. Der Wasser- und Bodenverband hat im Rahmen der Beteiligung 
einen anderen Gewässerverlauf mitgeteilt, als der Eintrag im Karten-
portal Umwelt M-V. Somit kommt es zu keiner Überbauung des ver-
rohten Gewässerabschnitts. Dieser ist im entsprechenden Abschnitt 
offen (Straßengraben). 
Die Grundstücke liegen an dem offenen Gewässer 2. Ordnung an und 
haben den Gewässerrandstreifen von der Bebauung frei zu halten. 
Bisher versickert das Regenwasser auf dem Grundstück bzw.  läuft in 
das Gewässer II. Ordnung ab. Da sich an dem Zustand nichts ändert 
und der Wasser- und Bodenverband keine Einwände geäußert hat, 
soll die auch künftig so geschehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und die 
Ausführungen des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass der gemeindli-
chen Planung keine agrarstrukturellen Belange entgegenstehen. 
 
Die Eigentümer der Flächen sind als Vorhabenträger und im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-
che Planung Die Belange der Abteillungen Naturschutz, Wasser und 
Boden des Amtes nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, die Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Begründung 
eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Hinweise zu den immissions-
schutzrechtlich genehmigten Anlagen zur Kenntnis und wird diese in 
die Begründung einstellen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und Hin-
weise des Hauptzollamtes Stralsund werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Begründung ein-
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Feststellung des Hauptzollam-
tes Stralsund, dass aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine 
Einwendungen gegen die gemeindliche Planung erhoben werden, 
zur Kenntnis. 
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger oder ihre Beauftragten zu beach-
ten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der Ver-
kehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH wird im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Feststellung der Verkehrsge-
sellschaft Vorpommern-Greifswald mbH, dass es keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Ausführungen des 
Wasser- und Abwasser-Verbandes Ueckermünde werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Pla-
nung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Ausführungen des Wasser- und 
Abwasser-Verbandes Ueckermünde zur Kenntnis. 
Die beiden genannten Trinkwasserleitungen und deren Leitungs-
rechte waren Bestandteil des Entwurfes des Bebauungsplans. 
Jedoch war nur die Leitung zwischen Eggesin und Ueckermünde Az 
DN 400 mit einem 6 m breiten Leitungsrecht versehen. 
Die Gemeinde wird das Leitungsrecht für die kleine Leitung nordwest-
lich der Torgelower Straße wie gefordert auf 6 m verbreitern. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass das Straßen-
bauamt keine Bedenken zu der gemeindlichen Planung hat. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise der IHK Neubrandenburg werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und im erfor-
derlichen Umfang in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Hinweise der IHK zum Immissi-
onsschutz zur Kenntnis. 
Die zuständige untere Immissionsschutzbehörde war während des 
Betriebes der Anlage vor Ort und hat die Maßnahmen vorgeschla-
gen. Erfolgt die Schließung des Tores nicht, wie von der Immissions-
schutzbehörde gefordert und mit dem Eigentümer abgestimmt, so-
wie die Arbeitszeitregelungen ist eine gutachterliche Stellungnahme 
erforderlich. 
Der Betrieb der Reinigungsanlage zum Zeitpunkt der Aussaat wird in 
die Begründung und den städtebaulichen Vertrag mitaufgenommen. 
Damit werden die Belange des landwirtschaftlichen Betriebes berück-
sichtigt. 
Die Getreidereinigungsanlage ist auch ohne den Bebauungsplan von 
Wohnnutzung umgeben, da sie sich im Innenbereich von Liepgarten 
befindet. 
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Die Koloniestraße liegt außerhalb des Plangeltungsbereichs des Be-
bauungsplans Nr. 5/19. Das Straßengrundstück der Koloniestraße 
hat am Plangeltungsbereich Breiten zwischen 8,51 m und 13,18 m. 
Dies reicht nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 
06 der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Ar-
beitsgruppe Straßenentwurf aus, um alle erforderlichen Funktionen 
unterzubringen. Somit erschließt die Koloniestraße den Plangeltungs-
bereich des Bebauungsplans. 
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 Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Fest-
punkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der gemeindlichen Planung 
befinden. 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Bau- und Lie-
genschaften Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass sich nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine vom Staatlichen Amt für Bau und Lie-
genschaften Neubrandenburg verwalteten Grundbesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern befindet. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und als Hinweis in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass vorbehaltlich 
der Sicherung des Anlagenbestandes der E.DIS Netz GmbH keine 
Bedenken gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
 
Nach dem anliegenden Lageplan befinden sich die Mitteldruck-Gas-
leitung an der Straßeneinmündung der Koloniestraße in die Torgelo-
wer Straße im Plangeltungsbereich.  Ansonsten liegen die Leitungen 
im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Die Erforderlichkeit der 
Umverlegung von Leitungen wird seitens der Gemeinde nicht gese-
hen.  
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beach-
ten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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    28 

 

Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Feststellung des Bundesamtes 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bunde-
wehr, dass die Belange der Bundeswehr durch die gemeindliche 
Planung betroffen sind, zur Kenntnis. 
 
Die Hinweise werden in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass keine bergbaulichen Belange sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz durch die gemeindliche Planung berührt 
werden, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der REMONDIS Vorpommern Greifswald 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt den fachtechnischen Hinweis der 
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH zur Kenntnis. Jedoch 
verweist die Gemeinde darauf, dass die Begründung des Entwurfes 
bereits einen Hinweis auf die Abfallwirtschaftssatzung des Landkrei-
ses enthielt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der CSG GmbH werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt die Feststellung der CSG GmbH 
als Property Manager der Deutschen Post AG, dass keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen und 
Ausführungen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes 
Stralsund werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass die Belange des 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund durch die gemeind-
liche Planung nicht berührt werden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass es von Seiten 
des Forstamtes Torgelow keine Bedenken gegen die gemeindliche 
Planung gibt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Uecker-Haffküste“ werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und nachrichtlich in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass der Verlauf des 
Gewässers II. Ordnung von der Darstellung im Landesportal ab-
weicht. 
Der Gewässerschutzstreifen entlang der Torgelower Straße befindet 
sich teilweise im Plangeltungsbereich und wird nachrichtlich in die 
Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei nachrichtlichen Übernahmen fehlt der Gemeinde die Ermächti-
gungsgrundlage zu Festsetzungen zumal § 38 WHG Bepflanzungen 
nicht grundsätzlich verbietet. 
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Auf die vorhandene Ackerdränung wird hingewiesen in der Begrün-
dung. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass Anlagen der 
50Hertz Transmission GmbH durch die gemeindliche Planung nicht 
betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit geäußerten Beden-
ken werden im erforderlichen Umfang in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Liepgarten nimmt zur Kenntnis, dass die Agrar Uecker-
West GmbH Anlieger der Koloniestraße ist. 
 
Die Koloniestraße liegt außerhalb des Plangeltungsbereichs des Be-
bauungsplans Nr. 5/2019. Ein Bauleitplan legt nicht fest, wie eine 
Straße auszubauen ist und schon gar keine Beschilderung oder 
Ähnliches. 
Das Straßengrundstück der Koloniestraße hat am Plangeltungsbe-
reich Breiten zwischen 8,51 m und 13,18 m. Dies reicht nach den 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Arbeitsgruppe 
Straßenentwurf aus, um alle erforderlichen Funktionen unterzubrin-
gen. Somit erschließt die Koloniestraße den Plangeltungsbereich 
des Bebauungsplans. 
 
Der Zusammenhang zwischen Betriebszeiten der Getreidereini-
gungsanlage und Durchfahrt von landwirtschaftlichen Maschinen in 
den Nachtstunden in der Koloniestraße erschließt sich nicht, da 
rechtlich zwischen Gewerbelärm und Verkehrslärm zu unterschei-
den ist. 
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Ihre Auffassung zur Holztür an der Getreidereinigungsanlage wider-
spricht der Feststellung der unteren Immissionsschutzbehörde, die 
während des Betriebes der Anlage vor Ort war. Erfolgt die Schlie-
ßung des Tores nicht, wie von der Immissionsschutzbehörde gefor-
dert sowie die Arbeitszeitregelungen ist eine gutachterliche Stellung-
nahme erforderlich. 
 
Der Betrieb der Reinigungsanlage zum Zeitpunkt der Aussaat wird in 
die Begründung und den städtebaulichen Vertrag mitaufgenommen. 
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1. Anlass und Ziele des Artenschutzfachbeitrages  

 

Die Gemeinde Liepgarten hat ein Verfahren gemäß § 13b BauGB zur Aufstellung des B-

Planes Nr. 5/2019 "Wohnen am Kirchenbruch" eingeleitet. Die Planung sieht vor, die 

Ackerfläche für die Errichtung von Wohnhäusern vorzubereiten. 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5  BNatSchG eintreten.  

 

Abb. 1: Lage des Vorhabens (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019) 

 
 

Falls die Möglichkeit der Auslösung von Verboten des § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL 

und/oder Art. 5 VSchRL besteht, sind die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme bzw. Befreiung zu prüfen.  

 

2. Rechtliche Grundlagen  

 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

Geplante Wohnbebauung ca. 2,2 ha 

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Abb. 2: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (Quelle © LAIV – MV 2019)  

   
 
Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im BNatSchG § 7 „Begriffsbestimmungen“ Abs. 

2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die „Streng 

geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall, wenn das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden kann, durch das 

LSG L34 „Haffküste“/ Naturpark 
NP6 „Am Stettiner Haff„ 

1,1 km nordöstlich 
GGB DE 2350-303 
„Uecker von 
Torgelow bis zur 
Mündung“  

Grundlage: © LAIV – MV 2019 
 

Plangebiet ca. 2,2 ha 

70 m östlich SPA DE 2350-
401 "Ueckermünder Heide" 
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Vorhaben signifikant erhöht wird, wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme nicht im 

Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt und wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird. Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten 

Arten sind von dieser Bestimmung ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

Die Grundlage der Artenschutzrechtlichen Prüfung bilden die europäischen Vogelarten sowie 

die Nichtvogelarten des Anhang IV der FFH - Richtlinie der vom Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern aufgestellten "Liste der in Mecklenburg 

- Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)". 

 
3. Lebensraumausstattung  

 

Das 2,2 ha große Plangebiet befindet sich im Süden von Liepgarten, an der Einmündung der 

Koloniestraße in die Torgelower Straße fast ausschließlich auf Acker. Mit drei kleinen Flächen 

ruderaler Staudenflur von insgesamt 315 m² Größe reichen im Norden, Süden und Nordosten 

die umgebenden Nutzungen Graben, Hausgarten und Straßengraben in das Plangebiet 

hinein. Die Koloniestraße verläuft südlich der Fläche, erschließt einen 500 m westlich 

gelegenen Landwirtschaftsbetrieb und mündet in einem Waldweg.  

Abb. 3: Biotope des Plangebietes (Quelle: Biotopkartierung) 

   
 
Die Torgelower Straße verläuft östlich des Plangebietes, ist gleichzeitig Kreisstraße und 

verbindet Ueckermünde und Torgelow miteinander. Beide Straßen werden in Richtung 
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Plangebiet von ca. 5 bzw. 10 Jahre alten Baumreihen gesäumt. Im Falle der Torgelower Straße 

schließt sich daran ein intensiv gepflegter Straßengraben an. Parallel zur Koloniestraße 

nördlich des Plangebietes verläuft der Graben 0:07.03.04 der vom Wasser- und Bodenverband 

Uecker -Haffküste bewirtschaftet wird. Über verrohrte Teilstücke besteht eine Verbindung zum 

offenen Vorflutersystem und die Wiesen der Uecker an (siehe Abbildung 4). Nordöstlich 

schließt sich an das Plangebiet Bebauung an. Im Süden erstreckt sich südlich der Straßen 

ebenfalls Bebauung. Im Norden liegen ausgedehnte Ackerflächen. Etwa 250 m nördlich 

befindet sich ein Kleingewässerkomplex der nicht mit dem Plangebiet vernetzt ist. Das 

Plangebiet unterliegt den Immissionen der umgebenden Nutzungen. Die Umsetzung der 

Planung wird nur geringe Erhöhungen der Immissionen nach sich ziehen. Das Plangebiet liegt 

im Naturpark „Am Stettiner Haff“ und im LSG „Haffküste“. Die Fläche beinhaltet keine 

geschützten Biotope und Elemente. Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der 

Ackernutzung gestört und verdichtet. Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes 

besteht aus grundwasserbestimmten Sanden bzw. entlang der Torgelower Straße aus 

tiefgründigen Niedermooren. Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das 

Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflächen sind nicht extrem 

überflutungsgefährdet. Das Grundwasser steht bei < 2 m bis 5 m unter Flur an und ist vor 

eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht geschützt. 

 

Abb. 4: Gewässer und Biberburgen im Umfeld des Plangebietes (Quelle © LAIV – MV 2019) 

 
 

  

Potenzielle Laichgewässer – ca. 250 m nördlich/ca. 500 m nordöstlich 

Plangebiet ca. 2,2 ha 
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4. Datengrundlage 

 

Bei der durchgeführten Begehung am 03.10.19 wurde das Gelände auf Eignung als 

Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die Bodenflächen begutachtet um 

Hinweise auf mögliche Lebensstätten von Tierarten aufzufinden. Die Biotoptypenkartierung 

erfolgte ebenfalls an dem genannten Termin. Weitere Grundlagen der Prüfung waren 

Luftbildaufnahmen (GAIA MV, Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V 

des Kartenportales Umwelt des Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern 

(LINFOS MV). 

 
5. Vorhabenbeschreibung 

 

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Acker vor. Es wird ein Allgemeines 

Wohngebiet mit zweigeschossiger offener Bebauung und einer GRZ von 0,3 festgesetzt. Die 

zulässige Versiegelung beträgt 45%, die Bebauungstiefe ab Straße max. ca. 65 m.  

 

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 

einhergehen: 

 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich 

um: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch Transporte und 

Bauaktivitäten,  

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, 

Lagerflächen und Baustelleneinrichtung. 

 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

1. Flächenversiegelungen, 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Neubauten, 

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. durch Wohnen verursachte Immissionen. Die Umsetzung der Planung wird 

nur geringe Erhöhungen der Immissionen nach sich ziehen, weil innerhalb 

eines Allgemeinen Wohngebietes Orientierungswerte einzuhalten sind, die nur 

ein geringes Maß an Lärm- und Luftbelastung erlauben. Gemessen an der 

bestehenden Vorbelastung durch die angrenzende Wohnbebauung und 

Infrastrukturnutzung (Straßen) können diese betriebsbedingten Wirkungen 

vernachlässigt werden.  
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Abb. 5: Konflikt  

  

 

6. Relevanzprüfung 

 
Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen 

Vogelarten. Die in Mecklenburg - Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste 

der in Mecklenburg - Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" 

des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 

22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der 

Lebensraumausstattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten 

selektiert. 

Das Plangebiet beinhaltet keine Gehölze und keine Gebäude. Seitens der umgebenden 

Nutzungen reichen kleine Flächen ruderaler Staudenfluren mit einer Größe von je ca. 100 m² 

in die Fläche hinein, die ansonsten ausschließlich Acker umfasst. 

Das Plangebiet bietet somit kein Lebensraumpotenzial für die meisten Prüfarten. 

Außer der Feldlerche finden die europäischen Brutvogelarten keine Strukturen wie Gehölze, 

Grünflächen oder Gebäude vor, die als Fortpflanzungsstätte oder Nahrungshabitat dienen 

könnten. Auch Fledermausarten stehen keine geeigneten Quartiere und Jagdhabitate zur 

Verfügung. Die Baumreihen und Gräben außerhalb des Plangebietes als potenzielle Habitate 

und Leitlinien bleiben von den Wirkungen der Planung unberührt. Das Gelände erfüllt keine 

Rastplatzfunktion. Als Nahrungshabitat für Greif- und Großvogelarten ist das Plangebiet 

wegen der geringen Dichte an Beutetieren und der geringen Distanz zu den Straßen und zur 

Bebauung nicht geeignet. 
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Der natürlich anstehende Boden besteht aus grundwasserbestimmten Sanden. Die intensive 

Ackernutzung der Fläche schließt trotz des grabbaren Substrates, eine Funktion als 

Zauneidechsenhabitat aus. 

Die nächstgelegenen geeigneten Reproduktionsgewässer von Amphibien befinden sich mit 

dem ca. 250 m nordöstlich gelegenen Kleingewässerkomplex in einer Entfernung zum 

Plangebiet, die auf eine Funktion der Fläche als Landlebensraum für Knoblauchkröten 

schließen lässt. Wanderungen von Individuen verschiedener Arten über die Fläche in Richtung 

der Ueckerniederung und zurück sind nicht auszuschließen. 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 2250-3) erfolgten laut LINFOS 

Fischotternachweise. Im 800 m östlich verlaufendem Kienappelgraben wurden Biberburgen, 

zuletzt im Jahr 2014, registriert. Weitere Reviere befinden sich weiter östlich, in größerer 

Dichte entlang der Uecker. Es ist möglich, dass das Plangebiet von einzelnen Individuen der 

Arten auf der Suche nach neuen Revieren und nach Nahrung gequert wird.  

Für die übrigen streng geschützten Arten der Gruppen Falter, Säugetiere, Mollusken, Fische, 

Libellen stehen keine geeigneten Futterpflanzen zur Verfügung. 

 
Abb. 6: Umgebende Rastplatzfunktionen (Quelle: © LINFOS/M-V 2018)  

 

Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem Rastgebiet und in Zone A (hoch bis sehr 

hoch) des Vogelzuges über dem Land M-V. 

 
  

Mind. 560 m entfernt: Bewertung 

der Rastgebietsfunktion (von 4 

Stufen): 2 - regelmäßig genutzte 

Nahrungs- und Ruhegebiete von 

Rastgebieten verschiedener 

Klassen - mittel bis hoch (Stufe 2)  

Plangebiet 
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Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Farn-und Blütenpflanzen    

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, 
Steinbrüche 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme 
Flächen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger    

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

ja 

Cricetus cricetus Europäischer 
Feldhamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit 

zugewachsenen Ufern, 

Überschwemmungsebenen 

ja 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem 

Buschbestand (besonders 

Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, 

deckungsreiches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 
 

   

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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Myotis nattereri Fransenfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, 
unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, 
Waldränder) 

nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein 

Nyctalus noctula Abendsegler nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus  nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus  nein 

Myotis myotis Großes Mausohr  nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebäudeteile, Baumhöhlen, 
unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit 
nahrungsreiche Stillgewässer, 
Fließgewässern),  
 

nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger    

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere    

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische 

Sumpfschildkröte 

stille oder langsam fließende 

Gewässer mit trockenen, exponierten, 

besonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige 

Trockenstandorte; Flächen mit 

Gehölzanflug, bebuschte Feld- und 

Wegränder, Ränder lichter 

Nadelwälder 

nein 

Amphibien    

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende 
Gewässer, in Verbindung mit 
Grünlandflächen, gehölzfreien 
Biotopen der Sümpfe, Saumstrukturen 
und feuchten Waldbereichen 

ja 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär 
wasserführende Gewässer  

ja 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer 
vorzugsweise in Verbindung mit 

ja 
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Grünland, Saumstrukturen und 
feuchten Waldbereichen, außerhalb 
des Verbreitungsgebietes 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche 
Laubmischwälder, Moorbiotope 
innerhalb von Waldflächen, keine 
nachweise aus der Region bekannt 

ja 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch ja 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell 
durchwärmte Gewässer, 
Offenlandbiotope, Trockenbiotope mit 
vegetationsarmen bzw. freien Flächen 
 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 
 
 

Fische    

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
 

Falter    

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder 
Feuerfalter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger 
Ameisen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera 
biennis) 

nein 

Käfer    

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche 

Stillgewässer mit besonnten 

Flachwasserbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von 

Laubbäumen vorzugsweise Eiche, 

Linde, Rotbuche, Weiden auch 

Obstbäume 

nein 

Libellen    

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich 

strukturierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, 

Waldhochmoore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure 

Stillgewässer 

nein 

Weichtiere    

Anisus vorticulus Zierliche 
Tellerschnecke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna alle europäischen 

Brutvogelarten 

Acker ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des 

Artenschutzfachbeitrages folgende Arten/Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch 

das Vorhaben betrachtet:  

 

 Lerche  Amphibien  Biber/Fischotter 

 

7. Bestandsdarstellung und Bewertung der betroffenen Arten 

 

Avifauna 

Die laut LINFOS im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 2250-3) zwischen 2008 

und 2016 verzeichneten drei besetzten Brutplätze vom Kranich, die 2014 registrierten 

besetzten 2 Weißstorchhorste, das zwischen 2011 und 2013 registrierte Brut- und Revierpaar 

des Rotmilans, meiden die Fläche aufgrund fehlender Strukturen und der bestehenden 

Beunruhigung durch die begleitenden Straßen, werden vom Vorhaben nicht berührt und 

bleiben daher unberücksichtigt.  

Bei der Potenzialabschätzung am 03.09.2019 wurden folgende Bodenbrüterarten 

prognostiziert: 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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Tabelle 2: Potentielle Bodenbrüter des Plangebietes 
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Feldlerche Alauda arvensis   bg 3/3 B I,Sp,W, 

Schnecken 

Vergrämung 

 
Nahrung   A=Allesfresser, Am-Ameisen I=Insekten, Sp=Spinnen, W=Würmer, Aa=Aas, N=Nüsse, B=Beeren, 

S=Samen, Ff=Feldfrüchte, K=Knospen, Fett =bevorzugte Nahrung 

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Bu, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 

3 = gefährdet, G= Gefährdung anzunehmen, D= Daten mangelhaft, 

 Vorwarnliste = noch ungefährdet, verschiedene Faktoren könnten 

eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

 

Feldlerchen nisten auf kurzrasigen, trockenen Flächen im offenen Gelände. Die Nahrung 

besteht aus Insekten, Spinnen, Würmern und Wirbellosen. Das Nestrevier ist 0,5-0,8 ha groß. 

Es wird eingeschätzt, dass die Feldlerche die etwa 2,2 ha große Ackerfläche mit max. 3 

Brutpaaren besiedeln kann. Die lokale Population umfasst nach Vökler 151-400 Brutpaare.  

⚫ Wenn Vermeidungsmaßnahmen angewandt werden und keine signifikant erhöhte 

Gefährdung einzelner Individuen vorliegt gilt für alle europäischen Vogelarten, dass: 

 deren Verletzung, Tötung und die Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

verboten sind, wenn die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird (Beseitigung von 

Brutstätten),  

 deren Beeinträchtigung in Zeiten verboten ist, in denen diese anfällig oder geschwächt sind 

(Brut, Aufzucht, Mauser - März bis Oktober). 

➔ Voraussetzung für die Durchführbarkeit des Vorhabens ist daher, dass 

Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden, betroffene potenzielle Brutstätten ortsnah mit 

Aussicht auf Bruterfolg erhalten oder ersetzt werden können und dass das Brutgeschehen 

nicht gestört wird.  
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Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot): Die geplante 

Wohnbebauung auf Ackerflächen birgt kein signifikant erhöhtes Tötungs- 

Verletzungsrisiko für einzelne Individuen der Art, da das Brüten auf Ackerflächen 

aufgrund der permanenten Bewirtschaftung von Ackerflächen ebenfalls mit großen 

Gefahren verbunden ist. Als Vermeidungsmaßnahme ist vor Beginn der Brutzeit mit 

den Bauarbeiten zu beginnen, um die Feldlerchen von der Baufläche zu vergrämen. 

So besteht nicht die Gefahr brütende Feldlerchen zu töten oder zu verletzen und kein 

Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten): Der Schutz der Brutstätte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit 

Beendigung der Brutperiode. Im Umfeld des Plangebietes steht drei Brutpaaren noch 

ausreichend Acker als Revier zur Verfügung. Damit entsteht kein 

Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen): Eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Mithilfe der 

Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausgeschlossen 

werden. Der verbleibende Acker entspricht der erforderlichen Größe für drei 

Brutreviere. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein 

Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  

 

Amphibien 

Etwa 250 m nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Kleingewässerkomplex mit 

permanent wasserführenden Kleingewässern. Diese können der Reproduktion von 

Amphibienarten dienen. Bevorzugte Landlebensräume der Arten sind im Bereich der 

Ufervegetation zu verorten. Die Knoblauchkröte nutzt aber auch Ackerflächen als 

Winterlebensräume. Ihre Winterquartiere suchen Knoblauchkröten in Abhängigkeit von der 

Temperatur zwischen Ende September und Mitte Oktober auf und verlassen diese wieder im 

März/April. Wanderungen aller relevanten Amphibienarten Richtung Ueckerniederung über 

das Plangebiet hinweg sind nicht auszuschließen. 

 

Artenschutzrechtlicher Bezug  

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot): Die Gefahr der Tötung und 

Verletzung von Amphibien in Transfer- und Landlebensräumen entsteht durch 

Befahren und Bearbeiten der Fläche während Amphibien dort eingegraben sind oder 

wandern. Diese Gefahr besteht ausschließlich in der Bauphase. Zur Vermeidung ist 

ein temporärer Sperrzaun Ende April 1 Jahr vor Beginn der Bauarbeiten zu setzen, um 

wandernde Individuen von Amphibien und Knoblauchkröten auf dem Weg in Ihre 

Landlebensräume von der Planfläche fernzuhalten. Sich innerhalb der Umzäunung 

aufhaltende Exemplare sind einzusammeln und in entsprechende Habitate zu 



16 

 

 

 
AFB für den Bebauungsplan Nr. 5/2019 "Wohnen am Kirchenbruch" der Gemeinde Liepgarten 

Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung  Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstraße 3 
Tel/Fax: 0395 4225110    Mobil: 0170 7409941    Mail: kunhart@gmx.net 

 

verbringen. Bei Umsetzung der Umzäunungsmaßnahme entsteht kein 

Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): Es finden 

Versiegelungen statt, durch welche potenzielle Landlebensräume der Knoblauchkröte 

auf Acker beseitigt werden. Diese Reduzierung von potenziellen Landlebensräumen 

mit eingeschränkter Eignung kann vernachlässigt werden, da mit den unversiegelten 

Bauflächen neue ungestörte potenzielle Landlebensräume entstehen. Somit entsteht 

kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen): Eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population einer Art führen. Durch Vermeidung von Tötungen von Individuen während 

der Bauphase wird trotz Versiegelung eingeschränkt geeigneter potenzieller 

Überwinterungsräume der Knoblauchkröte im Bereich des Ackers, der 

Erhaltungszustand der potenziellen lokalen Populationen gewahrt. Bei Umsetzung der 

Umzäunungsmaßnahme tritt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Populationen von Amphibien ein und die ökologische Funktion der betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang bleiben erhalten. Es 

entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  

 

Fischotter (Lutra lutra) 

Der Fischotter ist eine semiaquatisch lebende Marderart. Als Lebensraum nutzt der Fischotter 

alle Arten von fließenden oder stehenden klaren Gewässern mit bewaldeten Ufern oder 

Schilfgürteln aber auch Küsten. Wichtig für die Besiedlung der genannten Gewässer ist, dass 

störungsfreie Flächen in Gewässernähe vorhanden sind, die ungehinderte Wanderung in 

einem Netz von Fließgewässern und Standgewässern möglich ist, die Uferbereiche 

abwechslungsreich und naturnah gestaltet sind. Die naturnahen Ufer sind gekennzeichnet 

durch einen Wechsel von dichtem Gehölz bis an die Wasserlinie und offenen, flachen 

Gewässerabschnitten. Weitere Bestandteile sind eine abwechslungsreiche 

Böschungsgestaltung, Erklimmbarkeit der Böschung, ausreichende Deckungsmöglichkeit, 

sonnenexponierte Bereiche sowie Bereiche mit Höhlen und Verstecken. Diese Requisiten 

haben einen Einfluss auf die Fortpflanzung und Aufzucht der Jungtiere, den Beutefang, die 

Versteckmöglichkeiten, die Wanderungen, die Territorialmarkierung und die Feindvermeidung. 

Als vorwiegend dämmerungs- und nachaktives Tier ist die Hauptaktivitätsphase im Zeitraum 

zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Die Aktivitätsphasen ändern sich in der 

Regel mit dem jahreszeitlichen Verlauf. Die Nahrung besteht vorwiegend aus Fischen. 

Größere Fische werden an Land gefressen während kleine Fische auch im Wasser bzw. unter 

Wasser gefressen werden. Daneben werden aber auch andere Wassertiere wie Kleinsäuger, 

Wasservögel, Amphibien, Muscheln usw. als Nahrung gejagt. Die Größe und Nutzung des 

Aktionsraumes des Fischotters ist abhängig vom Nahrungsangebot vor allem aber der 

Verfügbarkeit optimaler Biotopstrukturen. Für einen Otterrüden kann sich der Aktionsraum auf 

15 km Fließgewässerstrecke erstrecken. Die Reviergröße von einer Mutter-Jungen-Familien 

können bis zu 7 km Durchmesser haben. Selbstgegrabene Höhlen, überhängende Bäume an 

Ufern aber auch ufernahe Dachsbauten werden als Wohnstätten genutzt.  
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Biber (Castor fiber)  

Der Biber ist ein semiaquatisch lebendes Nagetier und bewohnt die Ufer unterschiedlichster 

Gewässer, wie die großer Ströme, Flüsse, Bäche und Seen. Optimale Lebensräume bieten 

mäander- und altwasserreiche Flussauen und großflächige Seen- und Moorlandschaften. Er 

besiedelt die natürlichen oder naturnahen Ufer von Gewässern mit dichter Vegetation und 

Gehölzsäumen mit Weichholzbeständen oder mit Auenwald, insbesondere störungsarme 

Abschnitte der Fließgewässer sowie Altwässer reicher Flussauen, Überflutungsräume, 

natürliche Seen sowie Verlandungsmoore. Gewässerarme Waldgebiete und die offene 

Agrarlandschaft werden über Zuwanderungen aus den Optimalgebieten meist nur kurzzeitig 

besiedelt. Biber sind reine Pflanzenfresser und in ihrer Nahrungswahl recht anpassungsfähig. 

Während der Sommermonate verzehrt der Biber eine große Anzahl von Pflanzenarten 

(vorwiegend krautige Pflanzen). Im Winter sind vor allem Weichhölzer von großer Bedeutung 

für die Ernährung. Neben der Baumrinde werden als Winternahrung Wurzelstöcke von 

Wasserpflanzen gefressen. Die Verfügbarkeit dieser Nahrung stellt meist den wichtigsten 

limitierenden Faktor für sein Vorkommen dar. Gehölze werden außerdem für den Bau der 

Burgen und Dämme verwendet. Der Biber ist vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. 

Während des Winters konzentriert sich sein Aktivitätszentrum auf die nähere Umgebung der 

Burg. Die Paarung erfolgt von Januar bis Anfang April im Wasser. Jährlich einmal in der Zeit 

von April bis August wirft das Weibchen durchschnittlich 3 Junge. In der Regel verlassen die 

Jungtiere im 2. Lebensjahr die Familie und gründen im 25-km-Radius Neuansiedlungen. Die 

Jungtiere werden im 3. Lebensjahr geschlechtsreif. 

 

Artenschutzrechtlicher Bezug 

Die Ueckerniederung gehört auf Grund ihrer Ausstattung zum Lebensraum des Fischotters 

und des Bibers. Auf der Suche nach Nahrung und neuen Revieren ist die Querung des 

Plangebietes durch einzelne Individuen der Arten möglich. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und 

Verletzungsverbot):  

Aufgrund der Bautätigkeit, der Existenz und der zu erwartenden Immissionen besteht 

keine Gefahr der Tötung und Verletzung von Tieren, da diese nachts aktiv sind und 

somit zeitverschoben zu bau- und betriebsbedingten Immissionen. Eine Wanderung 

der Arten am Rand der Bebauung ist weiterhin möglich. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten):   

Das geplante Vorhaben verursacht keine Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten, da diese außerhalb der Reichweite des Vorhabens liegen.  

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen):  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Die entgegengesetzten 

Aktivitätsphasen von Mensch und Tier vermeiden Tötungen und Verletzungen von 

Individuen, die große Entfernung zu den Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Arten 

verhindert deren Störung oder Beseitigung. Die lokalen Populationen von Biber und 

Fischotter sind durch das Vorhaben nicht gefährdet.  
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8. Zusammenfassung 

 
Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (Feldlerche) und der Tierarten nach Anh. IV FFH-

RL (Amphibien, Biber, Fischotter) vor, soweit die ökologische Funktion der vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird. Werden alle nachfolgenden Maßnahmen umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 

1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 

definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten entgegen. 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Zum Schutz der potenziell vorkommenden Vogelart Feldlerche sind 

Baufeldfreimachungen außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01.10 und dem 28.02 zu 

beginnen und die Bauarbeiten ohne Unterbrechung fortzusetzen.  

V2 Um Tötungen von wandernden und eingegrabenen Individuen der Amphibien zu 

vermeiden, ist ein temporärer Sperrzaun Ende April 1 Jahr vor Beginn der Bauarbeiten 

um das Plangebiet zu stellen. Vom April bis Juni sind die Individuen innerhalb der 

umzäunten Fläche abzusammeln und in geeignete Habitate in der Umgebung 

einzusetzen. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu 

planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht 

zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine 

Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt 

sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

V3 Grundstückszufahrten an der Koloniestraße sind maximal 3 m, ausschließlich zur 

Nutzung mit PKW und mittig zwischen zwei Bäumen anzulegen.  

V4 Vorsorglich sind beim Bau der Grundstückszufahrten Vermeidungs- und 

Schutzmaßnahmen (Handschachtung, ggf. Wurzelbehandlung, ggf. Einbau von 

Wurzelbrücken) zu ergreifen.  

V5 Rückschnitte im Kronenbereich sind ausschließlich zur Erhaltung des Lichtraumprofils 

zur Erhaltung der Befahrbarkeit der Koloniestraße zulässig.  
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Anhang -Fotodokumentation 

 

 
Bild 01: Westlichstes Plangebiet angrenzend Weihnachtsbaumplantage und Graben  
 

 
Bild 02: Plangebiet vom Westen nach Osten nördlich angrenzend Graben 
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Bild 03: Plangebiet Richtung Norden  

 
Bild 04: mindestens 10 m Abstand zwischen Bäumen der Koloniestraße  
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1. Anlass und Ziele  

Die Gemeinde Liepgarten hat ein Verfahren nach 13b BauGB zur Aufstellung des Nr. 5/2019 

„Wohnen am Kirchenbruch“ der Gemeinde Liepgarten eingeleitet.  

Das Plangebiet umfasst Acker und erstreckt sich im Süden von Liepgarten auf 280 m Länge 

entlang der Koloniestraße und auf 220 m Länge entlang der Torgelower Straße.  

Es befindet sich 70 m westlich des Vogelschutzgebietes SPA DE 2350-401 "Ueckermünder 

Heide". 
 

  

Abb. 1: Lage des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet (Quelle: © LINFOS/M-V 2019) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfür nicht not-

wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen 

SPA DE 2350-401 "Uecker-

münder Heide" 

Plangebiet etwa 

70 m westlich des 

des SPA 
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nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erfor-

derlich. Besteht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst dies 

die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Ab-

satzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, mit 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträch-

tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH-Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-

linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den 

Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern 

eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 

4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines Na-

tura 2000-Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  
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Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-

rer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im Na-

tura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausge-

schlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-

tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-

linie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu 

entwickeln sind, sind erheblich, wenn die Arten so gestört werden, dass deren Erhaltungszu-

stand nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen 

außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die 

Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile resultieren. Dies können 

vor allem Wirkungen über den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu Stö-

rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensräumen einer Art inner-und au-

ßerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die 

auch außerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet sie-

delnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtli-

nie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die jeweili-

gen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen 

zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-

schließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europäische Verbrei-

tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes 

zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt 

zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmäßig wan-

dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeinträchtigungen der Population des be-

troffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. über 

dort erhöhte Individuenmortalität auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-

nen Arten rückwirken können.  
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4. Projektbeschreibung  

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Acker vor.  

Es wird ein Allgemeines Wohngebiet mit eingeschossiger Bebauung und einer GRZ von 0,2 

festgesetzt. Die zulässige Versiegelung beträgt 30%. Die Bebauungstiefe ab Straße beträgt 

max. ca. 65 m.  

 

 

Abb. 2: Lage des Plangebietes im Süden von Liepgarten (Quelle: © LINFOS/M-V 2019) 

 

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende zusätzliche Wirkungen unterschiedlicher 

Intensität einhergehen: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch Transporte und Bauaktivitä-

ten,  

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 

Baustelleneinrichtung. 

 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

SPA DE 2350-401 "Uecker-

münder Heide" 

 

Plangebiet ca. 2,5 ha 

Torgelower Straße 

Kreisstraße 75 

von Ueckermünde 

nach Torgelow 

Koloniestraße 
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1. Flächenversiegelungen, 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 

 

Abb. 3: Plankonzept 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes auf-

grund der Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. durch Wohnen verursachte Immissionen. 

 

 

Abb. 4: Östlich gelegene Rastplatzfunktion/Biotope im Umfeld (Quelle: © LINFOS/M-V 2019) 

 

Wasserrastgebiet 700 m östlich  

Graben 

Baumreihen außerhalb 

Plangebiet 

Weihnachtsbaumplantage 
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Die obengenannten Wirkungen betreffen nicht das Vogelschutzgebiet, welches östlich bzw. 

südlich des Vorhabens liegt und durch Straßen, Baumreihen und Bebauung von diesem ge-

trennt ist. Die zusätzlichen bau- und betriebsbedingten Immissionen des Vorhaben werden 

gering bzw. temporär sein und denen der Umgebungsbebauung gleichen. Diesbezüglich er-

geben sich daher keine wesentlichen Veränderungen. Die nächsten Rastgebiete befinden sich 

ca. 700 m östlich des Plangebietes. Silouhettenveränderungen im Bereich des Vorhabens wir-

ken sich aufgrund der zwischengelagerten Baumreihen und der Bebauung nicht auf das Vo-

gelschutzgebiet und die Rastplatzfunktion aus. 

 

5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.  

Das Plangebiet befindet sich im Süden von Liepgarten, nördlich bzw. westlich von Straßen, 

Baumreihen und vorhandener Bebauung, südlich eines Grabens bzw. von Bebauung, östlich 

einer Weihnachtsbaumplantage ausschließlich auf Acker. 

 

Abb. 5: Plangebiet auf dem Luftbild (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2019) 

Das Plangebiet unterliegt den Immissionen der umgebenden Nutzungen. Die Umsetzung der 

Planung wird nur geringe Erhöhungen der Immissionen nach sich ziehen, weil die Funktion 

des Wohngebietes nichts Anderes zulässt.  

Das Plangebiet liegt im Naturpark „Am Stettiner Haff“ und im LSG „Haffküste“. Die Fläche 

beinhaltet keine geschützten Biotope. 

Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der Ackernutzung gestört und verdichtet. Der 

natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten San-

den bzw. entlang der Torgelower Straße aus tiefgründigen Niedermooren.  

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Plangebiet liegt nicht in einem 

Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflächen sind nicht extrem überflutungsgefährdet. Das 

Plangebiet ausschließlich Acker 
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Grundwasser steht bei < 2 m bis 5 m unter Flur an und ist vor eindringenden Schadstoffen 

vermutlich nicht geschützt.  

 

Abb. 6: Westlichstes Plangebiet angrenzend Weihnachtsbaumplantage und Graben  

 

Abb. 7: Plangebiet vom Westen nach Osten nördlich angrenzend Graben 
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Abb. 8: Plangebiet Richtung Norden  

 

6. Beschreibung des SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" und Ermittlung 
der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben  

Das Plangebiet liegt 70 m westlich bzw. nördlich des SPA DE 2350-401 "Ueckermünder 

Heide". 

Prüfgegenstand 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die in der aktuellen Fassung vom März 

2018 der Natura 2000-LVO M-V für das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgeführten Vogelarten 

und deren Lebensräume. 

Erhaltungsziele 

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang I u. Art. 4 Abs. 2 

Vogelschutzrichtlinie und derer Habitate. 
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Tabelle 1:  Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie 

(2009/147/EG)  

 Art Wissenschaftlicher Name Anhang I 
RL M-V 

2014 

Bekassine Gallinago gallinago  1 

Blaukehlchen  Luscinia svecica X  

Brachpieper  Anthus campestris X 1 

Eisvogel  Alcedo atthis X  

Fischadler  Pandion haliaetus X  

Goldregenpfeifer  Pluvialis apricaria X 0 

Großer Brachvogel  Numenius arquata  1 

Heidelerche  Lullula arborea X  

Kranich  Grus grus X  

Neuntöter  Lanius collurio X V 

Rohrdommel  Botaurus stellaris X  

Rohrweihe  Circus aeruginosus X  

Rotmilan Milvus milvus X V 

Schreiadler  Aquila pomarina X 1 

Schwarzmilan Milvus migrans X V 

Schwarzspecht  Dryocopus martius X  

Schwarzstorch  Ciconia nigra X 1 

Seeadler  Haliaeetus albicilla X  

Sperbergrasmücke  Sylvia nisoria X  

Tüpfelsumpfhuhn  Porzana porzana X  

Wachtelkönig  Crex crex X 3 

Weißstorch  Ciconia ciconia X 2 

Wiedehopf   Upupa epops  2 

Ziegenmelker  Caprimulgus europaeus X 1 

 

Rote Liste M-V (VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN 2015):  

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet,  4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  
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Tabelle 2:  Beeinträchtigung von Lebensräumen der Vogelarten nach Anhang I und  

 nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie  

Vogelarten Lebensraumansprüche der Arten  
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Bekassine Feuchtwiesen, offenes Sumpfland mit 
Deckung gebender Vegetation 

nein nein 

Blaukehlchen  Röhrichte durchsetzt mit Wasser und horstar-
tig verteilten Gebüschen 

nein nein 

Brachpieper  trockenes offenes Gelände spärlich bewach-
sen 

nein nein 

Eisvogel  Ufer klarer Gewässer mit Kleinfischbestand 
Sitzwarten und Gehölzen 
störungsarme Steilufer große Wurzelteller 
umgestürzter Bäume Hohlwege und Gruben 
als Brutplätze 

nein nein 

Fischadler  fischreiche langsam fließende oder stehende 
Gewässer mit ausreichender Sichttiefe und 
benachbarten ungestörten Brutmöglichkeiten 
in Form von herausragenden Bäumen, 
Strommasten u. ä. 

nein nein 

Goldregenpfeifer  Zug-,Rastvogel Überwinterung: große offene, 
unzerschnittene und störungsarme 
Landwirtschaftsflächen ohne oder mit 
niedriger Vegetation große Schlickflächen  

nein nein 

Großer Brachvogel  ausgedehnte geschützte und störungsarme, 
frische bis nasse angepasst bewirtschaftete 
Grünlandflächen möglichst unterschiedlicher 
Feuchtigkeitsgradienten 

nein nein 

Heidelerche  sonnige trockene Offenflächen in oder am 
Rande von Wäldern 

nein nein 

Kranich  störungsarme nasse Wald- und Gehölzberei-
che mit nahen störungsarmen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen  

nein nein 

Neuntöter  offenes Gelände mit dornigen Gehölzen und 
niedriger Bodenvegetation mit Insekten  

nein nein 

Rohrdommel  gut erhaltene ausgedehnte Schilf- und 
Röhrichtbestände in Verbindung mit 
störungsarmen nahrungsreichen Flach-
wasserbereichen 

nein nein 

Rohrweihe  ausgedehnte geschützte Röhrichte mit 
möglichst hohem Anteil an flach überstauten 
Wasserröhrichten mit ausgedehnten 

nein nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sitzwarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Grube
http://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrichtpflanzen
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Verlandungszonen oder landwirtschaftlich 
genutzten Flächen (insbesondere Grünland) 

Rotmilan möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit ungestörten Laub-und 
Mischwäldern oder Feldgehölzen und 
Baumreihen mit Altbäumen insbesondere im 
Randbereich sowie hohe Grünland-und 
Strukturdichte im Umfeld 

nein nein 

Schreiadler  naturnahe Laub-und Mischwälder mit 
ausgedehnten Altbeständen die einen 
ausreichend hohen Schlussgrad aufweisen 
sowie angrenzenden extensiv genutzten 
strukturierten Flächen  

nein nein 

Schwarzmilan  möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit ungestörten Laub-und 
Mischwäldern oder Feldgehölzen und 
Baumreihen mit Altbäumen insbesondere im 
Randbereich sowie hohe Grünland-und 
Strukturdichte und/oder fischreiche Gewäs-
sern im Umfeld  

nein nein 

Schwarzspecht  Wälder mit Altbeständen und Totholz nein nein 

Schwarzstorch  alte geschlossene Wälder mit Still-und 
Fließgewässern  

nein nein 

Seeadler  möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit ungestörten Laub-und 
Mischwäldern oder Feldgehölzen und 
Baumreihen mit Altbäumen sowie fisch-und 
wasservogelreichen Seen  

nein nein 

Sperbergrasmücke  Gehölzenflächen mit niedriger dorniger 
Strauchschicht sowie angrenzendem offenen 
Gelände vorzugsweise Feucht-und 
Nassgrünland mit Insekten  

nein nein 

Tüpfelsumpfhuhn  störungsarme Verlandungsbereiche von 
Gewässern Röhrichte Seggen- und 
Binsenbestände 

nein nein 

Wachtelkönig  Grünland (vorzugsweise Feucht- und 
Nassgrünland) mit Deckung gebender 
Vegetation flächige Hochstaudenfluren, 
Seggenriede Gras-oder Staudenfluren o.ä.  

nein nein 

Weißstorch  möglichst unzerschnittene Landschafts-
bereiche mit Gebäuden und 
Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen und 
hohen Anteilen an vorzugsweise frischen bis 
nassen Grünlandflächen sowie 
Kleingewässern 

nein nein 

Wiedehopf   großflächige trockene Heiden mit 
angrenzenden Waldrändern und lichten 
Gehölzbeständen, in denen Großhöhlen 
vorkommen (ersatzweise sonstige 
Höhlungen aller Art) 

nein nein 

Ziegenmelker  trockene wärmebegünstigte, offene 
Landschaften mit Kiefernwäldern 

nein nein 

 

In obenstehender Tabelle wird die Existenz von Fortpflanzungsstätten im Plangebiet für 

die Zielarten des SPA und Beeinträchtigungen solcher Fortpflanzungsstätten durch das 

Vorhaben ausgeschlossen. 9 der 24 Zielartenarten sind an Gewässer gebunden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
http://de.wikipedia.org/wiki/Seggen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seggen
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Geeignete Bruthabitate befinden sich mit dem ca. 6 km nördlich gelegenem Stettiner 

Haff, der ca. 500 m östlich verlaufenden Ueckerniederung und den etwa 200 m nördlich 

gelegenen Kleingewässern außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens.  

Die 6 Zielarten Heidelerche, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wachtelkönig, Wiedehopf, 

Ziegenmelker benötigen Offenflächen z.T. im Zusammenhang mit Waldbestand. Die 8 

Groß-bzw. Greifvogelarten Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, 

Schwarzstorch brüten in Wäldern bzw. größeren zusammenhängenden Gehölzstruktu-

ren spezieller Ausprägung. Das Plangebiet und seine Umgebung weist keine derartigen 

Strukturen auf. Der Weißstorch besetzt Horste im Siedlungsbereich.  

Das Plangebiet ist als Nahrungshabitat nicht geeignet. Als Intensivacker sind keine 

Strukturen vorhanden, die ein ausreichendes Nahrungsangebot hervorbringen. Zudem 

befindet es sich unmittelbar nördlich bzw. westlich vielbefahrener Straßen und von Be-

bauungen. Das Gelände ist aufgrund umgebender Nutzungen beunruhigt. Die Fluchtto-

leranzen der obengenannten Arten werden damit unterschritten. Ein Vorkommen von 

Zielarten ist nicht zu erwarten. 

 

7. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“ 

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

führen kann. 

Die außerhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenfläche ist Intensivacker und durch 

die umgebenden Nutzungen beunruhigt. Weder als Brutplatz noch als potenzielle Nahrungs-

fläche besteht Habitatfunktion für die Zielarten des Vogelschutzgebietes.  

Das Vorhaben verursacht betriebs- und anlagebedingt keine erhöhten und baubedingt ge-

ringe, temporäre Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen des Vorhabens die Funktionen 

des Natura – Gebietes nicht. 

Das Erhaltungsziel des Natura - Gebietes wird durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhal-

tung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht 

gefährdet. 

 

8. Quellen  

• LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkon-

ventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht 

zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. –im Aurag des Bundesamtes für 

Naturschutz - FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R. 

BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. – Hannover, Filderstadt  

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-

kel 8 des Gesetzes vom 13.Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist 
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• GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. 

Februar 2010 GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 

Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-

verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 

kodifizierte Fassung) 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 

(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006) 

• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V 

• Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-

tura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, 

(GVOBl. M-V 2011, S. 462) letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 5 sowie Detail-

karten geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 2018 (GVOBl. M-V S. 

107, ber. S. 155 )5)  
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1. Anlass und Ziele des Wasserrechtlichen Fachbeitrages  

Im 2,2 ha großen Plangebiet in Liepgarten westlich der Torgelower Straße und nördlich der 

Koloniestraße soll ein Allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,3 und einer zulässigen 

maximalen Versiegelung von 45 % entstehen.  

 
Abbildung 1: Lage des Vorhabens (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

 
Die untere Wasserbehörde fordert in der Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-

Greifswald vom 03.12.2019 zur Planungsanzeige des Vorhabens: 

“1. Mit der Erarbeitung des Umweltberichtes ist auch ein Wasserrechtlicher Fachbeitrag 

(WFB) zur Prüfung des Verschlechterungsverbotes und des Zielerreichungsgebotes nach 

EG- Wasserrahmenrichtlinie (EEG-WRRL) zu erarbeiten. Mit diesem Wasserrechtlichen 

Fachbeitrag ist auch eine Bewertung des gesammelten Niederschlagswassers gemäß DWA-

Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ der unteren 

Wasserbehörde zur Prüfung vorzulegen.  

2. Im Übrigen gelten die Artikel 1 und 4 der EEG-WRRL, die jede nachteilige Änderung 

(Verschlechterungsverbot) des Zustandes eines Gewässers (Oberflächen- und Grundwas-

ser) untersagen.“ 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Gemäß der EEG-WRRL (Richtlinie 2000/60/EG): 

 Punkt a) des Artikel 1 „Ziel“ wird die „Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie 

Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von 

ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren 

Wasserhaushalt“ angestrebt. 

 Absatz 1 des Artikel 4 „Umweltziele“ gilt bei Oberflächengewässern in Bezug auf die 

Umsetzung der in den Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete festgelegten 

Maßnahmenprogramme folgendes: 

Ziffer i, Punkt a) „die Mitgliedstaaten führen, ……., die notwendigen Maßnahmen durch, um 

eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu verhindern;“ 

Ziffer i, Punkt b) „die Mitgliedstaaten führen, ……, die erforderlichen Maßnahmen durch, um 

die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und 

eine Verschlechterung des Zustands aller Grundwasserkörper zu verhindern;“ 

 Absatz 1 des Artikel 5 „Merkmale der Flussgebietseinheit, Überprüfung der 

Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten und wirtschaftliche Analyse der 

Wassernutzung“ sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, „dass für jede Flussgebietseinheit oder für 

den in sein Hoheitsgebiet fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit ……..eine 

Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der 

Oberflächengewässer und des Grundwassers…….. durchgeführt und spätestens vier Jahre 

nach Inkrafttreten dieser Richtlinie abgeschlossen“ wird“ 

 

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 47 „Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser“ Absatz 1 

ist das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass „3. ein guter mengenmäßiger und ein 

guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu einem guten mengenmäßigen 

Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und 

Grundwasserneubildung.“ 

 

Gemäß LWaG § 31 „Bewirtschaftung des Grundwassers“ Absatz 3 gilt: „Bei der Planung und 

Durchführung von Baumaßnahmen und Aufforstungen sind die Belange der Grundwasser-

neubildung zu beachten. Es ist darauf hinzuwirken, dass die Grundwasserneubildung nicht 

durch Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen des Versickerungsvermö-

gens des Bodens wesentlich eingeschränkt wird. Feuchtgebiete und bedeutende Einsicke-

rungsbereiche sind von baulichen Anlagen freizuhalten, soweit nicht überwiegende Gründe 

des Wohls der Allgemeinheit etwas anderes erfordern.“ 

 

Die obenstehenden Gesetzesauszüge bilden die Grundlage für das Erfordernis des vorlie-

genden Wasserrechtlichen Fachbeitrages. 

 
3. Betrachtungsrelevante Wasserkörper  

 

Das ebene auf ca. 5 m über NHN liegende 2,2 ha große Plangebiet befindet sich im Süden 

von Liepgarten, an der Einmündung der Koloniestraße in die Torgelower Straße, fast aus-

schließlich auf Ackerflächen.  
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Begleitend zur Torgelower Straße verläuft ein intensiv gepflegter Straßengraben. Parallel zur 

Koloniestraße ca. 44 m entfernt verläuft nördlich des Plangebietes der Graben 0:07.03.04 

der vom Wasser- und Bodenverband Uecker-Haffküste bewirtschaftet wird. Das Plangebiet 

liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet und die Bauflächen sind nicht extrem überflu-

tungsgefährdet. Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der Ackernutzung gestört 

und verdichtet. Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwas-

serbestimmten Sanden bzw. entlang der Torgelower Straße aus tiefgründigen Niedermoo-

ren.  

 

Betrachtungsrelevante Wasserkörper sind ein WRRL-Grundwasserkörper und zwei WRRL-

Fließgewässer. Diese sind auf folgender Abbildung 2 dargestellt. 

 

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des WRRL Grundwasserkörpers ODR_OF_2 

„Uecker“. Das weniger als 2 m bis 5 m unter Flur anstehende Grundwasser entstammt einem 

lokalen unbedeckten Grundwasserleiter, der aufgrund einer nichtbindigen Überdeckung 

vermutlich nicht geschützt ist.  

 

 

Abbildung 2: Lage der Wasserkörper (© LAIV – MV 2020) 
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Abbildung 3: Boden im Untersuchungsraum (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

 

Das Grundwasser hat hauptsächlich den Status eines nicht nutzbaren Dargebotes und nur 

im Westen und Nordwesten ein potentiell nutzbares Dargebot mit chemischen Einschrän-

kungen. In der Umgebung des Plangebietes liegt die Süß-/Salzwassergrenze bei 50 m unter 

Flur und verursacht geringe oberflächennahe Versalzung. Die Grundwasserneubildungsrate 

liegt im Nordosten mit 139,0 mm/a, im Nordwesten mit 208,0 mm/a und im Westen mit 196,5 

mm/a in einem mittleren bis hohen Bereich (Abbildung 4). Das Grundwasser fließt aus Osten 

und Westen der Uecker zu, welche 1,15 km östlich des Plangebietes verläuft und somit im 

Bereich des Plangebietes von Westen nach Osten (siehe Abb. 2).  

 
Der nördlich der Koloniestraße und des Plangebietes verlaufende Graben 0:07.03.04 ist über 

ein teils verrohrtes Grabensystem mit den Fließgewässerkörpern UECK-1700 „Kühlscher 

Graben“ und UECK-0600 „Uecker“ verbunden (siehe Abb. 5). Der Graben mündet somit mit-

tel- oder unmittelbar in der Uecker.  

Die verfügbaren Daten für den WRRL-Grundwasserkörper ODR_OF_2 (Uecker), das WRRL-

Gewässer UECK -1700 (Kühlscher Graben) und das WRRL-Gewässer UECK-0600 (Uecker) 

sind im Anhang 2 dargestellt. Der nördlich vom Plangebiet verlaufende Graben 0:07.03.04 ist 

laut LUNG M-V nicht WRRL-pflichtig.  
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Abbildung 4: Grundwasserneubildung (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

 

 

Abbildung 5: Fließgewässer Plangebiet und Umgebung (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 
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4. Vorhabenbeschreibung 

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Acker vor. Es wird ein Allgemeines 

Wohngebiet mit zweigeschossiger offener Bauweise und einer GRZ von 0,3 festgesetzt. Die 

zulässige Versiegelung beträgt 45 %, die Bebauungstiefe ab Straße max. 65 m im Osten. 

Entlang des nördlich verlaufenden Grabens wird eine 5 m breite Graben-Freihaltezone ein-

gerichtet. Die nach Bebauung unversiegelt bleibenden gehölzlosen Grundstücksflächen sol-

len zukünftig gärtnerisch genutzt werden. Das anfallende Oberflächenwasser der Bau-, 

Dach- und Straßenflächen wird dezentral versickert. An das vorhandene Grabensystem wird 

nicht angeschlossen.  

 

Mit der Realisierung des B-Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 

einhergehen: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-

stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-

gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 

zu folgenden erhöhten Belastungen der Grundwasserneubildungsfunktion: 

1 Bodenverdichtung durch Lagerung von Baumaterialien, Baustelleneinrichtung, Bau-

stellenzufahrt 

2 Gesetzlich unzulässige Handlungen, die zur Verschmutzung von Grundwasser führen 

können, wie z.B. Einsatz schadhafter Maschinen oder unzulässiger Baustoffe werden 

 nicht in Betracht gezogen. 

 

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-

tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld. 

1 Flächeninanspruchnahme. 

 

Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-

haltes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in 

diesem Fall: 

1 durch Wohnen verursachte Immissionen und damit einhergehende Schadstoffeinträ-

ge in Luft und auf Flächen sind gering. 

2 Gesetzlich unzulässige Handlungen, die zur Verschmutzung von Grundwasser führen 

können, wie z.B. Tausalzeinsatz, Autowäsche oder Einsatz bodenschädigender Stof-

fe bei Heimwerkerarbeiten werden nicht in Betracht gezogen. 
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Abbildung 6: Planung auf Grünland (Quelle: Konfliktkarte) 

 

Tabelle 1: Geplante Nutzungen 

Planung Flächen (m²) Flächen (m²) Anteil (%) 

Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,3 15.773,00  70,56 

davon    0,00 

Bauflächen versiegelt 45%  7.097,85 0,00 

Bauflächen unversiegelt 55%  8.675,15 0,00 

Flächen für die Landwirtschaft  6.580,00  29,44 

 22.353,00  100,00 

 

5. Ermittlung von Maßnahmen nach Merkblatt DWA-M 153 

 

Das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 

enthält Empfehlungen zur mengen- und gütemäßigen Behandlung von Regenwasser in 

modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trennsystemen. Es analysiert und strukturiert 

folgende komplexe Zusammenhänge: 

• Verschmutzung und Menge des Regenwassers je nach Nutzung und Belag der 

Herkunftsfläche, 

• Schutzbedürfnis des Grundwassers, 

• Schutzbedürfnis der oberirdischen Gewässer, 

• daraus abgeleitet die gegebenenfalls erforderliche Regenwasserbehandlung vor einer 

Versickerung oder vor einer Einleitung in oberirdische Gewässer. 
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1. Flächenermittlung 

Das Einzugsgebiet AE ist 22.353,00 m² groß und entspricht dem Plangebiet. 

Die Summe aller befestigten Flächen AE,b ergibt sich aus den versiegelten Bauflächen ge-

mäß Tabelle 1 und beträgt 7.097,85 m² = ca. 0,70 ha. 

 

Zur Ermittlung des Rechenwertes der undurchlässigen Fläche wird stillschweigend ein 

Abflussbeiwert von ψm = 1 angenommen. Dies ist insofern hinnehmbar, als bei sehr großen 

Niederschlagshöhen auch von Grünflächen oder anderen durchlässig gestalteten Flächen 

Abflussanteile der Einleitungsstelle zufließen, die in der pauschalen Ermittlung nicht berück-

sichtigt werden. 

 

Der Rechenwert der undurchlässigen Fläche AU ist das Produkt aus AE,b und ψm: 

 

AU = AEB  x ψm 

 

AU = 0,70 ha x 1,0 

 

AU = 0,70 ha 

 

 

2. Flächenanteil einer undurchlässigen Teilfläche an der undurchlässigen Gesamtfläche f 

Die undurchlässige Gesamtfläche AU beträgt 0,70 ha und ist gleichzeitig die einzige Teilflä-

che.  

Somit beträgt der Anteil der undurchlässigen Teilfläche an der undurchlässigen 

Gesamtfläche 

100%  f = 1 

 

3. Gewässertyp Anhang A DWA-M 153, Tabelle A.1a und A.1b 

Gewässer: Grundwasser  außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten 

Typ:  G12 

Punkte: 10 

 

4. Bewertungspunkte für Einflüsse aus der Luft (L) Tabelle A.2  

Luftverschmutzung: gering Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen (durch-

schnittlicher täglicher Verkehr unter 5000 Kfz/24h) 

Typ:   L1 

Punkte:  1 
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5. Bewertungspunkte des Regenabflusses in Abhängigkeit von der Herkunftsfläche (F) Ta-

belle A.3  

Flächenverschmutzung: gering Dachflächen und Terrassenflächen in Wohn- und ver-

gleichbaren Gewerbegebieten 

Typ:    F2 

Punkte:   8 

 

6. Ermittlung der Abflussbelastung B aus Pkt. 2., Pkt. 4., Pkt. 5., 

 

B = f x (L + F) 

 

B = 1 x (1 + 8) 

 

B = 9 

 

7. Vergleich der Gewässerpunkte aus Pkt. 3 mit der Abflussbelastung aus Pkt. 6 

Gewässer: Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten 

Typ:  G12 

Punkte: 10 

9 ≤ 10 

 

B ≤ G keine Regenwasserbehandlung erforderlich 

 

Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn die Abflussbelastung B kleiner gleich der 

Gewässerpunkte G ist. Im vorliegenden Fall ist demnach keine Regenwasserbehandlung 

notwendig.  

 

8. Ermittlung des maximal zulässigen Durchgangswertes Dmax 

Die Durchgangswerte D von Behandlungsmaßnahmen sind unterschiedlich hoch. 

Wird die maximal zulässige Restverschmutzung nach einer Behandlung auf das angenom-

mene Schutzbedürfnis des Grundwassers oder oberirdischen Gewässers abgestimmt, so 

ergibt sich für den größten zulässigen Durchgangswert: 

 

Dmax  = G / B 

 

Dmax  = 10 / 9 

Dmax  = 1,11 
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9. Durchgangswerte (D) der vorgesehenen Behandlungsmaßnahme Tabelle A.4a 

Behandlungsmaßnahme:  Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden 

 

Typ:    D2 

 

Flächenbelastung a 

Bei einem Verhältnis der undurchlässigen Fläche AU  (0,70 ha) 

zur Sickerfläche AS (1,5 ha) von ≤ 5:1 erfolgt in der Regel breit-

flächige Versickerung 

 

Durchgangswert:  0,20 

 

10. Vergleich der Durchgangswerte (D) aus Pkt. 9 mit dem maximal zulässigen Durch-

gangswertes (Dmax) aus Pkt. 8  

a) 

0,2 < 1,11 

 

D < Dmax 

 

Das Produkt aller Durchgangswerte ist kleiner als der größte zulässige Durchgangswert 

 

11. Ermittlung des Emmissionswertes (E) als Produkt aus B aus Pkt. 6 und D Pkt. 9  

Der Emissionswert E von abflusswirksamen Flächen ergibt sich aus der Verschmutzung des 

abfließenden Regenwassers (Abflussbelastung B) multipliziert mit dem Durchgangswert D 

der Behandlungsmaßnahme.  

 

E  = B x D 

 

E  = 9 x 0,2 

 

E  = 1,8 

 

12. Vergleich der Gewässerpunkte aus Pkt. 3 mit dem Emmissionswert (E) aus Pkt. 11  

 

1,8 < 10 

 

E < G keine weiteren Maßnahmen erforderlich 
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6. Zusammenfassung 
 
Gemäß Ermittlung von Maßnahmen nach Merkblatt DWA-M 153 können die zu erwartenden 

Emissionen aus den undurchlässigen Flächen als dem Schutzbedürfnis des Grundwassers 

angemessen erachtet werden. Die zu passierenden Bodenschichten reinigen das einzulei-

tende Regenwasser ausreichend, so dass nicht mehr von einer Verunreinigung des Grund-

wassers ausgegangen wird. Das Grundwasser soll versickert oder anderweitig zurückgehal-

ten und auf den Grundstücken verbraucht werden. Damit wird die Grundwasserneubildungs-

funktion nicht gestört. Beeinträchtigungen des WRRL- Grundwasserkörpers „Randow“ durch 

das geplante Vorhaben sind nicht zu erwarten. Der Zustand der beiden WRRL-

Fließgewässerkörper UECK-1700 „Kühlscher Graben“ und UECK-0600 „Uecker“ bleibt erhal-

ten, da keine direkten – oder indirekten Einleitungen aus dem Plangebiet in umgebende Ge-

wässer erfolgen. Das Verschlechterungsverbot wird nicht berührt. Dem Zielerreichungsgebot 

wird entsprochen. 

 
7. Quellen 

 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Merkblatt DWA-

M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser August 2007 

WASSERHAUSHALTSGESETZ vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 4.Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) geändert worden ist, 

WASSERGESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN (LWaG) vom 30. November 1992 

(GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

EEG-WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 

GLRP VP Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Vorpommern, 

Oktober 2009 

LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M- V, 
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Anhang 1 - Fotodokumentation 

 

 
Bild 01 westlicher Plangebietsbereich, angrenzend Weihnachtsbaumplantage und Graben 
 

 
Bild 02 Plangebiet von Westen nach Osten, nördlich Graben angrenzend 
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Bild 03 Plangebiet Richtung Norden 
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Anhang 2 - Wasserkörpersteckbriefe 
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